
 

 
 

Gastgewerbe, Klein -und Mittelverkauf 
 

Merkblatt: Das Wichtigste in Kürze! 
 
 
Zuständige Stellen 

 

– Neue Betriebe, Patentwechsel ⇒ Abteilung Sicherheit/evt. mit Abteilung Bau 

– a.o. Betriebe, Festwirtschaften ⇒ Abteilung Sicherheit 
– Vorübergehende Ausnahme von  

der Schliessungsstunde  ⇒ Abteilung Sicherheit 
– Dauernde Ausnahmen von der  

Schliessungsstunde ⇒ Gemeinderat 

– Neu - und Umbauten ⇒ Abteilung Bau 

– Hygieneverordnung ⇒ Bereich Gesundheit 
 

 
Patentabgaben 

 
Die Patentabgaben für gebrannte Wasser richten sich nach Ihrer Selbstdeklaration. Die Höhe ent-
spricht § 15 der Verordnung zum Gastgewerbegesetz und ist auf 4 Jahre bemessen. Die Zahlungs-
frist beträgt 30 Tage. 
 

 
Ausnahmen von der 
Patentpflicht 
(§3 GGG) 

 
Kleinpensionen (bis 10 Gäste), Automaten für Speisen und alkoholfreie Getränke, alkoholfreie Ju-
gendherbergen und Jugendhäuser, Handel mit Wein und Obstwein durch den Produzenten aus Ei-
genbau, alkoholfreie Kleinbetriebe (bis 10 Steh- oder Sitzplätzen), gemeinnützige alkoholfreie 
Gelegenheitswirtschaften. 
 

 
Fasnacht 

 
Es bestehen keine zeitlichen Vorschriften mehr bezüglich Fasnachtsdekoration. Hingegen sind De-
korationen durch die Abteilung Bau / Feuerpolizei (Tel. 044 931 32 83) abnehmen zu lassen. 
 

 
Schliessungsstunde 

 
Grundsätzlich sind Gastwirtschaftsbetriebe von 24.00 Uhr bis 05.00 Uhr geschlossen zu halten. 
Gemäss Art. 37 der Polizeiverordnung ist die Schliessungsstunde generell an folgenden Tagen 
aufgehoben (05.00 Uhr): 
 

• Neujahrstag 

• Fasnachtsfreitag 

• Fasnachtssamstag 

• Fasnachtssonntag 

• an Silvester 
 
Hinausgeschoben (bis 02.00 Uhr) ist die Schliessungsstunde an folgenden Tagen: 
 

• beide Fasnachtsdienstage (letzter Dienstag vor und 1. Dienstag nach Aschermittwoch) 

• 1. Mai 

• 1. August 

• Tage, an denen eine Versammlung der Politischen Gemeinde stattfindet 
 
Die Anzahl an Verlängerungen (02.00 Uhr) bzw. Freinächten (04.00 Uhr) ist nicht beschränkt! 
 

 
Ladenschluss 

 
Für Klein- und Mittelverkaufsbetriebe gelten die offiziellen Ladenöffnungszeiten, d.h. Montag bis 
Samstag, 06.00 Uhr bis 23.00 Uhr. 
 

 
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. 
 
Für weitere Fragen steht die Abteilung Sicherheit (044 931 32 52 oder sicherheit@wetzikon.ch) gerne zur Verfügung. 
 
Abteilung Sicherheit Wetzikon 
 


